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Antrag an die Landesversammlung West 2013 
 
Stichwort: 
 
HV-Beschluss IV/28 
Erschwerniszulage für Munitionsräumung (alt IV/32) 
 
Antragstext: 
Der DBwV möge sich dafür einsetzen, dass die Erschwerniszulage für das Räumen von Munition 
mindestens auf den vergleichbaren Betrag der Tarifbeschäftigten angehoben wird: 
 
Antragsbegründung: 
Tatsächliche Gefahren sind angemessen zu vergüten. 
Erhöhung auf einen Tagessatz von 15,00 € 
Gemäß Erschwerniszulagenverordnung § 10 erhält der Soldat zurzeit für 6 Stunden 3,83 €, der 
Arbeitnehmer (der durch den o. a. Soldaten beaufsichtigt wird) hingegen erhält 1,68 € pro Stunde 
(gemäß Lohnzulage für Arbeiter der Bundeswehr), bei 6 Stunden sind das 10,08 € 

Der o.a. Antrag wurde in der Standortversammlung der Standortkameradschaft Köln am 
21.02.2013 beschlossen. 
Der Antrag wurde am 29.05.2013 in der Landesversamm lung West des DBwV unverändert 
angenommen  und von der Hauptversammlung im November 2013 geän dert beschlossen. 
……………………………………. 
Peter Scheitza 
Oberstleutnant 
Stellvertretender Vorsitzender der Standortkameradschaft Köln 


